
über Angriffen auf die Deutsche Demokratische Repu
blik, den sozialistischen Aufbau und die Interessen des 
werktätigen Volkes jedermann ein Recht zur Notwehr 
hat. Für die Bestimmung über den Notwehrexzeß 
wurde die bisherige kasuistische Regelung abgelehnt. 
Ganz allgemein sollte begründete Erregung über den 
Angriff — ohne daß diese damit berechtigt sein muß — 
als Ursache für die Überschreitung der Grenzen der 
Notwehr zur Straflosigkeit führen. Die Kommission 
entschloß sich Weiterhin. Notwehr und Notstand in 
einer Bestimmung zusammenzufassen. — Damit wird 
ersichtlich, daß die Notwehr ein Sonderfall des Not
stands ist, und die bisherige, der Bevölkerung unver
ständliche Trennung wird überwunden. Die Frage 
nach speziellen Rechtfertigungsgründen ist bei den 
Normen des Besonderen Teils zu prüfen, wo mög
licherweise die Voraussetzungen anders liegen können. 
Entsprechung einer Anregung aus der Regelung des 
§ 9 StGB der CSR gelangte die Kommission zu der 
Ansicht, daß sich auf Notstand nicht berufen kann, wer 
verpflichtet ist, der Gefahr entgegenzutreten (z. B. 
Feuerwehrmann).

Wie zum Begriff des Verbrechens entspann sich auch 
hier wieder • eine längere Diskussion über die Rolle 
und Auswirkungen des Verbrechensbegriffs, da teil
weise die fehlerhafte Auffassung vertreten wurde, die 
Ausschlußnorm über Geringfügigkeit sei ein Recht
fertigungsgrund.

Als Strafbefreiungsgründe kommen positives Ver
halten des Täters bzw. Änderung der gesellschaftlichen 
Verhältnisse nach der Tat sowie Rücktritt und tätige 
Reue zur Anwendung. Hier gilt es vor allem, die mit 
§ 9 StEG gemachten Erfahrungen für die Gesamtkodi- 
flkation auszuwerten. Einer eingehenden Erörterung 
bedarf die Frage, ob und bei welchen Tatbeständen 
des Besonderen Teils spezielle Normen über positives 
Verhalten nach der Tat aufzunehmen sind. Diese Son
derregelungen würden zusätzlich zu den allgemeinen 
Strafbefreiungsgründen des § 9 StEG hinzukommen, 
diese aber niemals einschränken.

Unabhängig von den Strafbefreiungsgründen des §9 
StEG sind die Fälle des Rücktritts und der tätigen 
Reue zu regeln, weil verschiedenartige Voraussetzun
gen vorliegen. So geht das in § 9 Ziff. 2 StEG ge
forderte positive Verhalten über die bloße Erfolgs
abwendung bei § 46 Ziff. 2 StGB hinaus. Andererseits 
könnte z. B. die Erfolgsabwendung bei einer Tat, die 
schon das Versuchsstadium überschritten hat, als be
sonderer Strafbefreiungsgrund ausgestaltet werden.

Mit der Regelung spezieller Rechtfertigungs- und 
Strafbefreiungsgründe bei bestimmten Normen des Be
sonderen Teils wird gleichzeitig die weitgehende Ab
straktion des Allgemeinen Teils überwunden und die
ser je nach der spezifischen Besonderheit konkret aus
gestaltet.
2. Zur S c h u l d

Die Bestimmung der Schuld kann in einem soziali
stischen Strafgesetzbuch nicht etwa in einer rein for
malen Beschreibung ihrer Formen bestehen, sondern 
muß — in qualitativem Unterschied zum bürgerlichen 
Strafrecht — die moralisch-politische Mißbilligung der 
in der Tat zum Ausdrude gekommenen subjektiven 
Einstellung enthalten. Hierfür schlägt die Kommission 
folgende Bestimmung vor:

„Schuldhaft handelt, wer seine schädliche Ein
stellung zur sozialistischen Ordnung oder zu einzel
nen ihrer gesellschaftlichen 1Verhältnisse dadurch
betätigt, daß er “
Umfangreiche Diskussionen fanden zum Wesen und 

zur exakten Erfassung der Fahrlässigkeit auf der 
Grundlage der Arbeit von Professor Dr. L e k s c h a s  
„Die Strafwürdigkeit von Fahrlässigkeitsverbrechen“ 
statt. Ein abschließendes Ergebnis konnte noch nicht 
erzielt werden. Gerade zu dem Komplex der Fahr
lässigkeit ist es notwendig, eine eingehende Diskussion 
in Wissenschaft und Praxis zu entfalten, was bisher 
bedauerlicherweise noch nicht geschehen ist.

Der Kernpunkt der von Lekschas dargelegten Auf
fassung von der Fahrlässigkeit liegt darin, daß die kri
minelle Fahrlässigkeit immer mit einem bewußten 
Verstoß des Täters gegen seine Rechtspflichten ver

bunden sei. Nur wenn der Täter sich bewußt über 
seine Rechtspflichten hinwegsetzt, liege fahrlässiges 
Handeln vor. In diesem bewußten Verstoß des Täters 
gegen seine Rechtspflichten komme gleichzeitig die 
feindliche Einstellung gegenüber bestimmten gesell
schaftlichen Verhältnissen zum Ausdruck. Zu diesem 
bewußten Verstoß gegen Rechtspflichten muß noch eine 
Schadenszufügung oder die Herbeiführung einer kon
kreten Gefahr treten, die aber weder als konkretes Ziel 
noch als unvermeidbare oder mögliche Folge des Han
delns in die bewußte Zuwiderhandlung einbezogen 
sein darf. Lekschas ist der Auffassung, daß nur „kon
krete Rechtspflichten“, die sich aus bestimmten Rechts
verhältnissen ergäben, Grundlage für eine bewußte 
Zuwiderhandlung sein könnten.

In der Diskussion zeigte sich, daß diese „konkreten 
Rechtspflichten“ nicht besonders normativ festgelegt 
zu1 sein brauchen, sondern daß jedes mögliche Rechts
verhältnis diese Rechtspflichten statuieren kann. Da
mit kann aber der Charakter der Rechtspflichtverlet
zung sehr verschiedener Qualität sein. Eine bewußte 
Verletzung von Straßenverkehrs- oder Arbeitsschutz
vorschriften ist leicht feststellbar und könnte Voraus
setzung für die Bestrafung wegen Fahrlässigkeit nach 
der von Lekschas vertretenen Auffassung sein. Der
artige technische Regelungen sind aber nicht für das 
gesamte gesellschaftliche Leben möglich. So bestehen 
z. B. keine normativen Regelungen über das unter 
Berücksichtigung aller Umstände richtige Heizen der 
verschiedenen Ofenarten. Bildet sich aber durch un
sachgemäßes Heizen Kohlenoxyd und tritt dadurch 
der Tod eines Menschen ein, so wird normalerweise 
infolge Verletzung primitivster, allgemein bekannter 
Vorsichtsmaßnahmen fahrlässiges Handeln vorliegen. 
Hier fehlt es an der Verletzung konkreter Rechtspflich
ten auf Grund eines „Rechtsverhältnisses“, wenn man 
nicht einfach die Summe objektiver und subjektiver 
Erfahrungen und die sich daraus ergebende Sorgfalts
pflicht durch andere Worte ersetzen will. Es scheint 
also, daß der begrüßenswerte Versuch von Lekschas, 
einen wissenschaftlich fundierten Fahrlässigkeitsbegriff 
zu erarbeiten, noch nicht voll gelungen ist.

In den Bestimmungen über die Zurechnungsfähig
keit erachtet es die Kommission für notwendig, darauf 
hinzuweisen, daß die schuldhafte Herbeiführung der 
Unzurechnungsfähigkeit durch den Genuß von Alkohol 
die strafrechtliche Verantwortlichkeit für Straftaten 
nicht ausschließt, die der Täter in diesem Zustand be
gangen hat. Die Bestrafung erfolgt dann nach einer 
besonderen Bestimmung über im Rausch begangene 
Straftaten. Im Kampf gegen den Alkoholmißbrauch 
als einer wichtigen Verbrechensursache kommt dieser 
Norm, die ausdrücklich die strafrechtliche Verantwort
lichkeit trotz Rauschzustands bejaht, eine bedeutende 
erzieherische Rolle zu. Im neuen Strafgesetzbuch soll 
klargestellt werden, daß die allgemeine Bestimmung 
über die Unzurechnungsfähigkeit auch bei Jugend
lichen Anwendung findet. Allerdings ist diese im 
Gegensatz zur Jugendzurechnungsfähigkeit nur zu prü
fen, wenn entsprechende Anhaltspunkte vorliegen.

Es sei in diesem Zusammenhang vermerkt, daß die 
Kommission der Auffassung ist, die materiellen Be
stimmungen des Jugendstrafrechts seien in das All
gemeine Strafgesetzbuch einzuarbeiten und das JGG 
als selbständiges Gesetz abzuschaffen.

3. Zum S t r a f e n s y s t e m
Aus der in der Kommission geführten Diskussion 

zur Rolle der Strafe und dem Aufbau eines sozialisti
schen Strafensystems seien nur einige Fragen über 
Haupt- und Zusatzstrafen mitgeteilt. Gerade zum 
Komplex Strafensystem werden, insbesondere in Aus
wertung der bisherigen Anwendung der neuen Straf
arten, einige speziellere Artikel erscheinen.

Aus der Einteilung der Straftaten in Verbrechen und 
Vergehen folgt nicht zwingend, daß verschieden
artige Freiheitsstrafen eingeführt werden müssen. Die 
Realisierung der Freiheitsstrafe erfolgt im Strafvoll
zug, und hier wird die Differenzierung vor allem nach 
der Dauer der Strafe vorgenommen. Als Strafart für 
Verbrechen kommt in erster Linie nur Freiheitsstrafe, 
für alle anderen Straftaten dagegen das gesamte
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